
Anmeldeschluss: 
31.07.2024  

An die 
Wirtschaftsfachoberschule Bruneck 
KoordinatorIn der Abendoberschule 
 
Josef-Ferrari-Str. 12 
39031 Bruneck 
 
 
 
  

 
 
 

Anmeldung zur Abendoberschule: 

WIRTSCHAFTSFACHOBERSCHULE (WFO) 

 

Schuljahr 2024/25  
 
 
 

Kursort:       Bruneck 

 
Kursjahr:                            

     4. Klasse (September 2024 – Juni 2025) – neues Konzept 
 

                5. Klasse (September 2024 – Juni 2025 anschl. Matura) – neues Konzept 
 
 

Es besteht eine Anwesenheitspflicht von mindestens 75% des Unterrichtes. 

Bei Überschreitung der max. erlaubten Abwesenheit wird das Schuljahr für NICHT GÜLTIG erklärt. 

 
 
Personaldaten und Adresse: 
 

Nachname:      Vorname:  

Geburtsdatum:     Geburtsort:  

Postleitzahl        Wohnort:  

Straße:     Nr.   

Telefonnr.:   Handynr.:  

E-Mail-Adresse:   

 
 
 

     



 
 
Schulbildung:  
 

   Mittelschule:  

   Oberschule, Abschluss über die     Klasse der     

 

(Schultyp, Schulort) 

 

   Abendoberschule  

   Anderes:  

 

Beruf/Arbeit:  

Berufliche Ausbildung:  

Derzeitige Berufstätigkeit:  

 

 

Kursgebühr:   

1. Die Einschreibegebühr von 100,00€ muss zum Zeitpunkt der Anmeldung an die 

eingeschriebene Schule über das Zahlungsportal des Landes PagoPA überwiesen werden.  

Die Zahlungsaufforderung und der Einzahlungsschein werden per E-Mail zugeschickt. 

Sollte ein Kurs auf Grund zu wenig Teilnehmer NICHT zu stande kommen, wird die 

Anmeldegebühr Anfang September zurück erstattet.  

Bei einem Rücktritt der Anmeldung vor Schulbeginn wird die Einschreibegebühr von 100,00 € 

zurückbehalten. 

 

 

2. Die Besuchsgebühr muss zu Unterrichtsbeginn an die Schule, an der der Unterricht stattfindet, 

ebenfalls über das Zahlungsportal des Landes PagoPA überwiesen werden. Die Besuchsgebühr 

beträgt pro Semester 225,00 € (insgesamt Euro 450,00 pro Schuljahr). Die Zahlungsaufforderung 

und der Einzahlungsschein werden per E-Mail zugeschickt. 

 

 

Ansuchen um Befreiung der Besuchsgebühren:  

Laut Beschluss der Landesregierung Nr. 497 vom 10.05.2016 kann man in besonderen sozialen 

Härtefällen von der Besuchsgebühr befreit werden. Die Befreiung gewährt der Direktor des Amtes für 

Kindergarten- und Schulverwaltung durch begründete Maßnahme. 
 

 

 



 

Anmeldebedingungen: 

-  Vollendung des 18. Lebensjahres 

 

 

IINNFFOORRMMAATTIIOONN  ZZUURR  DDAATTEENNEERRHHEEBBUUNNGG  IIMM  SSIINNNNEE  DDEESS  AARRTTIIKKEELLSS  1133  DDEESS  

LLEEGGIISSLLAATTIIVVDDEEKKRREETTSS  VVOOMM  3300..  JJUUNNII  22000033,,  NNRR..  119966  ((„„DDAATTEENNSSCCHHUUTTZZKKOODDEEXX““)) 
 

Rechtsinhaber der Daten ist die Autonome Provinz Bozen. Die angegebenen Daten werden von der Landesverwaltung, auch in 

elektronischer Form, für die Durchführung der Abendschule verarbeitet. Verantwortlich für die Verarbeitung ist der Abteilungsdirektor des 

Deutschen Schulamtes. 
Die Daten müssen bereitgestellt werden, um die angeforderten Verwaltungsaufgaben abwickeln zu können. Bei Verweigerung der 

erforderlichen Daten können die vorgebrachten Anträge nicht bearbeitet werden. 
Die Antragstellerin bzw. der Antragsteller erhält auf Anfrage gemäß Artikel 7-10 des Legislativdekrets Nr. 196/2003 Zugang zu ihren 

bzw. seinen Daten, Auszüge und Auskunft darüber und kann deren Aktualisierung, Löschung, Anonymisierung oder Sperrung, sofern die 

gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, verlangen. 

 

 

Datum               Unterschrift  

 


